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           Anlage 1.1 
 
 
Investitionszuschüsse – Bewilligung Förderfähigkeit und Fördersatz 
 

Entscheidungsvorlage  

Bewilligung Förderfähigkeit und Fördersatz 
 
Mit dem Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV), als der mit der Verwaltung der staatlichen 
Mittel zur Förderung des außerschulischen Sports betrauten Organisation, wurde vereinbart, 
zeitnah zur Antragstellung eines Vereins (d.h. in der Regel in der darauf folgenden Sitzung der 
Sportkommission) eine Entscheidung über die grundsätzliche Förderfähigkeit und zum Fördersatz 
der Investitionsmaßnahmen an vereinseigenen Sportstätten herbeizuführen. 
 
Dies gilt für alle Maßnahmen mit beantragter gemeinsamer Förderung durch den Freistaat Bayern 
und die Stadt Nürnberg und wurde erstmals in der Sitzung der Sportkommission im Dezember 
2015 vollzogen. Die konkreten (Teil-)Auszahlungen sind dann in der Folge einem weiteren 
Bewilligungsprozess, grundsätzlich in der ersten Sportkommissionssitzung des Jahres, 
unterworfen. 
 
Hintergrund waren zeitliche Verzögerungen, zu denen es in der Vergangenheit bei der Bewilligung 
und Auszahlung der Zuschussmittel für die Sportvereine wiederholt deshalb kam, weil zur 
Ermittlung der zuwendungsfähigen Kosten zum Teil aufwändige direkte Abstimmungen zwischen 
BLSV und SportService erforderlich waren. Dies entfällt mit der Mitteilung der grundsätzlichen 
Förderfähigkeit und des Fördersatzes an den BLSV. 
 
Seit dem Bewilligungsverfahren im Rahmen der Sitzung der Sportkommission am 06. Juli 2018 
sind folgende Maßnahmen neu zur Förderung beantragt worden: 
 
  

021_24 ARSV Katzwang e.V. Antrag SpS: 23.07.2018 Kostenschätzung: 51.844,54 € 

Erneuerung Mechanik und Elektronik Kegelbahn Antrag BLSV:  Fördersatz: 45% 

Die über 30 Jahre alte Mechanik und Elektronik der Kegelbahnanlage des Vereins muss erneuert werden. Dies würde unter anderem eine Nutzung 

der Anlage als Lehrkegelbahn für den bayerischen Kegelverband ermöglichen. 

 

083_22 DJK Eintracht-Süd Nürnberg e.V. Antrag SpS: 24.07.2018 Kostenschätzung: 13.350 € 

Reparatur Pumpen A-Platz und Tennisplatz Antrag BLSV:  Fördersatz: 45% 

Mindestens eine der Tiefenpumpen (bei A-Platz) ist defekt, sodass die drei Großfeldplätze, das Kleinfeld und die Tennisplätze des Vereins nicht 
ausreichend bewässert werden kann. Bei einer zweiten Pumpe (bei Tennisplatz) gibt es Anzeichen einer ähnlichen Problematik. Dies kann aber 

abschließend erst nach dem Ausbau und Überprüfung der Pumpe endgültig beurteilt werden. 

 
085_22 DJK Falke Nürnberg e.V. Antrag SpS: 02.08.2018 Kostenschätzung: 17.887 € 

Energetische Sanierung Kabinentrakt Antrag BLSV: 06.08.2018 Fördersatz: 45% 

Der Verein möchte eine energetische Sanierung vornehmen. Betroffen ist die Warmwasseraufbereitung für die Duschen im Kabinentrakt 

(Solarmodule) sowie die Heizung für Kabinentrakt und Geschäftszimmer (Brennwerttechnik). 

 
137T_26 Tennis-Club 1. FC Nürnberg e.V. Antrag SpS: 27.07.2018 Kostenschätzung: 1.100.000 € 

Bestandssicherung Tennisanlage Bauabschnitt 2  Antrag BLSV: 15.12.2017 Fördersatz: 45% 

Zur Bestandssicherung der Tennisanlage und Austragungsstätte der WTA World Tour sind im zweiten Bauabschnitt Platz- und Wegesanierungen, 

die Errichtung von Tribünen inkl. barrierefreiem Zugang und der Bau eines Empfangsbereichs für Ehrengäste, eines Midcourts für den Nachwuchs 

und eines Ruhebereichs für Athletinnen vorgesehen. 
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322_14 Post-SV Nürnberg e.V. Antrag SpS: 27.06.2018 Kostenschätzung: 54.305,89 € 

Bestandserweiterung Outdoor-Fitness Antrag BLSV:  Fördersatz: 20% 

Auf dem Sportgelände in Mögeldorf soll eine Outdoor-Fitness-Anlage für funktionelles Athletiktraining sowie zur Erschließung neuer 

Zielgruppen in den Trendsportarten Calisthenics und Freeletics errichtet werden. 

 
322_296 Post-SV Nürnberg e.V. Antrag SpS: 27.06.2018 Kostenschätzung: 248.731,60 € 

Sanierung Leichtathletikanlage Antrag BLSV:  Fördersatz: 45% 

Die Leichtathletikanlage auf dem Sportgelände in Mögeldorf soll saniert werden. Dabei werden in erster Linie die Sportbeläge erneuert. 

 
330_22 Privil. Hauptschützenges. Nürnberg 1429 Antrag SpS: 21.08.2018 Kostenschätzung: 17.527,51 € 

Erneuerung Drahtzaunanlage Antrag BSSB: 25.08.2018 Fördersatz: 45% 

Die Erneuerung der zum Teil stark beschädigten Umzäunung des Bogenschützengeländes ist aus Sicherheitsgründen dringend erforderlich. Die 

Maßnahme sieht einen Abbau des bestehenden und beschädigten Holzzauns sowie die Montage der neuen Drahtumzäunung vor. 

 
404_24 SC Nürnberg 04 e.V. Maxvorstadt Antrag SpS: 23.07.2018 Kostenschätzung: 217.000 € 

Umstellung auf LED-Beleuchtung und 

Modernisierung Heizung 

Antrag BLSV: 19.07.2018 Fördersatz: 45% 

Die Hallenbeleuchtung soll auf eine energie- und kostensparende LED-Beleuchtung umgestellt werden. In diesem Zuge wird im Gymnastikraum 

die Holzdecke durch eine brandsichere Gipsplattendecke ersetzt, in der die Beleuchtung integriert wird. Im Betriebsraum ist die 30 Jahre alte 
Heizung durch eine neue Heizanlage mit Blockkraftwerk zu ersetzen. Es wird eine deutliche Reduzierung der Heizkosten und Stromkosten 

erwartet. 

 
408_38 SC Worzeldorf 1949 e.V. Antrag SpS: 29.08.2018 Kostenschätzung: 11804,80 € 

Sanierung und Umbau elektr. Beregnungsanlage Antrag BLSV:  Fördersatz: 45% 

Die vorhandene und teilweise defekte Beregnungsanlage der Sportplätze B und C soll saniert werden. In diesem Zuge soll die hydraulische in eine 

elektrische Anlage umgebaut werden. 

 
415_32 SG Nürnberg Fürth 1883 e.V. Antrag SpS: 08.07.2018 Kostenschätzung: 10251,77 € 

Erneuerung Unterwasserpumpe und 

Beregnungssteuerung 

Antrag BLSV:  Fördersatz: 45% 

Die Unterwasserpumpe, die alle Beregnungsnlagen in der Regelsbacher Straße 56 versorgt, ist defekt und muss ausgetauscht werden. Darüber 

hinaus muss die Beregnungssteuerung des Hauptplatzes erneuert werden 

 
567_21 TSV Falkenheim Nürnberg e.V. Antrag SpS: 23.05.2018 Kostenschätzung: 95.000 € 

Sanierung sanitäre Anlagen Antrag BLSV: 21.06.2017 Fördersatz: 45% 

Im Vereinsgebäude müssen die sanitären Anlagen saniert werden. 

 
 
 

Die Maßnahme des Tennis-Club 1. FC Nürnberg e.V. dient neben der Bestandssicherung der 
Infrastruktur für den breitensportlichen Vereinsbetrieb auch der Schaffung und Optimierung von 
Infrastruktur zur Sicherung des WTA-Turniers Nürnberger Versicherungscup. Aus diesem Grund 
werden die nicht dem Breitensport zuzuordnenden Maßnahmen durch eine Sonderförderung der 
Stadt Nürnberg und des Freistaats Bayern finanziert. Die reguläre städtische Sportförderung für 
den zweiten Bauabschnitt ist voraussichtlich mit einem Betrag in Höhe von ca. 90 000 Euro 
betroffen. 
 

426_21 SV Wacker Nürnberg e.V. Antrag SpS: 24.09.2018 Kostenschätzung: 31.035,20 € 

Umrüstung Flutlichtanlage Antrag BLSV:  Fördersatz: 45% 

Die Flutlichanlage soll mit LED Lampen ausgerüstet werden. Das Umrüsten auf LED-Licht soll den Stromverbrauch senken und die 

Umweltbelastung reduzieren. 
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Eine grundsätzliche Bewilligung der Förderfähigkeit der Maßnahmen und des entsprechenden 
Fördersatzes wird vorgeschlagen. 
 
 
Diversity-Relevanz 
 
Der Investitionszuschuss fördert das Breitensportangebot der Nürnberger Sportvereine, welches 
vom Grundsatz her allen Bevölkerungsgruppen offen steht. Aufgrund der Mitgliederstruktur der 
Nürnberger Sportvereine kann die Bezuschussung allerdings als diversity-relevant bezeichnet 
werden. 
 
Nach einer im Rahmen der Erstellung des Sportentwicklungsberichts durchgeführten 
Untersuchung ist der Organisationsgrad einiger Bevölkerungsgruppen nicht repräsentativ im 
Vergleich zur Gesamtbevölkerung der Stadt Nürnberg: 

- Weniger Frauen als Männer sind in Sportvereinen organisiert. 
- Im Hinblick auf die Altersstruktur ist der Organisationsgrad der Kinder zwischen 7 und 15 

Jahren am höchsten. Daraufhin erkennt man deutlich einen Einbruch der Sportaktivität im 
Sportverein im jungen Erwachsenenalter (25-34 Jahre). Jedoch steigt die Sportaktivität im 
Sportverein im frühen Seniorenalter (55-64 Jahre) bis in das hohe Alter hinein wieder an. 

- Hinsichtlich der Schulbildung ist der Anteil der Sportvereinsmitglieder mit 
Hauptschulabschluss, Mittlerer Reife und Abitur ähnlich. Nur der Anteil der 
Sportvereinsmitglieder ohne Schulabschluss liegt weit unter dem Anteil der 
Sportvereinsmitglieder mit höheren Schulabschlüssen. 

- Betrachtet man den Organisationsgrad nach dem monatlichen Haushaltseinkommen, dann 
ist bei Haushalten unter 1 000 Euro Netto-Monatseinkommen der Anteil der 
Sportvereinsmitglieder am niedrigsten. Haushalte mit mehr als 3 000 Euro Netto-
Monatseinkommen weisen den höchsten Anteil an Sportvereinsmitgliedern auf. 

- Der Anteil an Sportvereinsmitgliedern unter der nicht-deutschen Bevölkerung liegt niedriger 
als bei den Deutschen. 

 
Nach diesen Ergebnissen ist davon auszugehen, dass diese Unterstützungsleistung 
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in unterschiedlichem Maße zu Gute kommt, allerdings hat 
die Maßnahme in keinster Weise diskriminierende Auswirkungen. Darüber hinaus wird 
kontinuierlich versucht, ein Engagement im Sportverein auch für aktuell noch unterrepräsentierte 
Bevölkerungsgruppen attraktiv zu gestalten. 
 


